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96. Kundmachung: Geltungsbereich der Internationalen Meter-Konvention.
9 7 . Kundmachung: Beitritt Jugoslawiens und Polens zum Übereinkommen, betreffend das Ver-

fahren in bürgerlichen Rechtssachen.
98. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über das auf Unterhaltsverpflichtungen

gegenüber Kindern anzuwendende Recht durch die Niederlande.
99. Kundmachung: Ratifikation des Abkommens über die Besteuerung von Straßenfahrzeugen

zum privaten Gebrauch im internationalen Verkehr durch das Vereinigte
Königreich von Großbritannien und Nordirland.

100. Kundmachung: Aufhebung einiger Bestimmungen des Ärztegesetzes durch den Verfassungs-
gerichtshof.

1 0 1 . Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 3/1963 des Rates der Europäischen Frei-
handelsassoziation über die Zollbehandlung der Zone für Waren mit Zonen-
ursprung, die von einer Ausstellung in einem Nicht-Zonenland nach einem
Mitgliedstaat versandt werden.

102. Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 2/1963 des Gemeinsamen Rates über An-
wendung des Beschlusses Nr. 3/1963 des Rates der Europäischen Freihandels-
assoziation, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur Schaffung einer
Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandels-
assoziation und der Republik Finnland.

9 6 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 5. April 1963, betreffend den Geltungs-
bereich der Internationalen Meter-Konven-
tion vom 20. Mai 1875 in der Fassung der
Internationalen Übereinkunft vom 6. Okto-

ber 1921.

Nach einer Mitteilung der Französischen Bot-
schaft in Wien betreffend die Richtigstellung ihrer
seinerzeitigen Mitteilung über den Beitritt Liba-
nons zur Internationalen Meter-Konvention,
RGBl. Nr. 20/1876, in der Fassung der Inter-
nationalen Übereinkunft vom 6. Oktober 1921,
BGBl. Nr. 46/1927, ist Libanon dieser Konven-
tion nicht beigetreten.

Die Kundmachung vom 4. Oktober 1962,
BGBl. Nr. 296, betreffend den Beitritt Libanons
zu der Konvention ist daher gegenstandslos.

Gorbach

9 7 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 5. April 1963 über den Beitritt Jugo-
slawiens und Polens zum Übereinkommen,
betreffend das Verfahren in bürgerlichen

Rechtssachen.

Nach Mitteilung der Königlich Niederländi-
schen Botschaft in Wien sind seit der Kund-

machung vom 10. November 1961, BGBl. Nr. 285,
Jugoslawien und Polen dem Übereinkommen be-
treffend das Verfahren in bürgerlichen Rechts-
sachen, BGBl. Nr. 91/1957, beigetreten.

Das Übereinkommen ist für Jugoslawien am
11. Dezember 1962 und für Polen am 13. März
1963 in Kraft getreten.

Gorbach

9 8 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 5. April 1963, betreffend die Ratifikation
des Übereinkommens über das auf Unter-
haltsverpflichtungen gegenüber Kindern an-
zuwendende Recht durch die Niederlande.

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung ist das Übereinkommen über das auf Unter-
haltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzu-
wendende Recht, BGBl. Nr. 293/1961, von den
Niederlanden ratifiziert worden.

Das Übereinkommen ist für die Niederlande
am 14. Dezember 1962 in Kraft getreten.

Die Regierung der Niederlande hat erklärt, der
in dem Übereinkommen verwendete Ausdruck
„Mutterland" bedeute, soweit es die Niederlande
betrifft, „europäisches Gebiet".

Gorbach
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9 9 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 11. April 1963, betreffend die Ratifika-
tion des Abkommens über die Besteuerung
von Straßenfahrzeugen zum privaten Ge-
brauch im internationalen Verkehr durch das
Vereinigte Königreich von Großbritannien

und Nordirland.

Nach einer Mitteilung des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen hat seit der Kundmachung
BGBl. Nr. 293/1962 das Vereinigte Königreich
von Großbritannien und Nordirland das Ab-
kommen über die Besteuerung von Straßenfahr-
zeugen zum privaten Gebrauch im internatio-
nalen Verkehr, BGBl. Nr. 170/1959, ratifiziert.

Das Abkommen tritt für das Vereinigte König-
reich von Großbritannien und Nordirland am
15. April 1963 in Kraft.

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien
und Nordirland hat erklärt, daß dieses Abkom-
men auf Jersey, Guernsey, Alderney und die
Insel Man ausgedehnt wird.

Gorbach

1 0 0 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 18. April 1963 über die Aufhebung
einiger Bestimmungen des Ärztegesetzes

durch den Verfassungsgerichtshof.

Gemäß Artikel 140 Abs. 3 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und
gemäß den Bestimmungen der §§ 64 u n d 65 des
Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl.
N r . 85, wird kundgemacht :

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mi t seinem
Erkenntnis vom 27. März 1963, G 15/62, G 17/62,
die lit. b und c im § 21 Abs. 2, den zweiten
und dri t ten Satz des Absatzes 1 und die Absätze 2
bis 9 und 11 im § 23, die §§ 41 bis 43, den
Absatz 2 im § 44, den Absatz 5 im § 45 und
den § 47 des Ärztegesetzes, BGBl. N r . 92/1949,
als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung t r i t t mi t Ablauf des
29. Feber 1964 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Gorbach

1 0 1 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 19. April 1963, womit der Beschluß
Nr. 3/1963 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation über die Zollbehandlung der
Zone für Waren mit Zonenursprung, die von einer Ausstellung in einem Nicht-Zonenland
nach einem Mitgliedstaat versandt werden, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur
Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (BGBl. Nr. 100/1960, in der Fassung

der Kundmachung BGBl. Nr. 29/1963), verlautbart wird.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE
FREIHANDELSASSOZIATION

EFTA/DC 3/63

BESCHLUSS DES RATES Nr. 3/1963

(In der 6. Sitzung am 22. Feber 1963 gefaßt)

ZOLLBEHANDLUNG DER ZONE FÜR
WAREN MIT ZONENURSPRUNG, DIE
VON EINER AUSSTELLUNG IN EINEM
NICHT-ZONENLAND NACH EINEM MIT-

GLIEDSTAAT VERSANDT WERDEN

DER RAT hat,
gestützt auf Regel 8 Absatz 6 des Anhangs B

zum Übereinkommen,

BESCHLOSSEN:
1. Waren, denen gemäß Artikel 4 Absatz 1 des
Übereinkommens Zonenursprung zukommt und
die von einer in einem Nicht-Zonenland durch-
geführten Ausstellung nach einem Mitgliedstaat
versandt werden, wird die Zollbehandlung der
Zone gewährt, wenn den Zollbehörden im ein-
führenden Mitgliedstaat glaubhaft nachgewiesen
wird, daß diese Waren:
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a) von einem Exporteur aus dem Gebiet
eines Mitgliedstaates zur Ausstellung ver-
sandt und dort ausgestellt worden sind;

b) von diesem Exporteur an jemanden im
einführenden. Mitgliedstaat verkauft oder
in anderer Weise zur Verfügung gestellt
worden sind;

c) während der Ausstellung oder unmittelbar
nachher von der Ausstellung in den ein-
führenden Mitgliedstaat versandt worden
sind und sich bei ihrer Einfuhr im selben
Zustand wie bei ihrem Versand zur Aus-
stellung befinden und

d) seit ihrem Versand nicht in anderer Weise
als durch Vorführen bei der Ausstellung
verwendet worden sind.

2. Der urkundliche Ursprungsnachweis für die
Waren ist mittels Formulars 1, 1 (Ersatzteile),
2 oder 3, die in der üblichen Weise auszufertigen
sind, zu erbringen; zusätzlich sind in der Rubrik
„Empfänger" die Bezeichnung und die Adresse
der Ausstellung anzugeben.
3. Der Ausdruck „Ausstellung" im Absatz 1
bedeutet: Ausstellungen, Messen, Fachmessen
und ähnliche Leistungsschauen des Handels, der
Industrie, der Landwirtschaft oder des Hand-
werks; ausgenommen davon sind Ausstellungen
privater Natur, die in Verkaufsstellen oder Ge-
schäftsräumen zum Verkauf ausländischer Waren
durchgeführt werden.
4. Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1963 in
Kraft.

Gorbach

1 0 2 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 19. April 1963, womit der Beschluß
Nr. 2/1963 des Gemeinsamen Rates über Anwendung des Beschlusses Nr. 3/1963 des Rates
der Europäischen Freihandelsassoziation, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur
Schaffung einer Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandels-
assoziation und der Republik Finnland (BGBl. Nr. 193/1961, in der Fassung der Kund-

machung BGBl. Nr. 31/1963), verlautbart wird.

(Übersetzung)

FINNLAND-EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 2/63

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN
RATES Nr . 2/1963

(In der 3. Sitzung am 21. März 1963 gefaßt)

ZOLLBEHANDLUNG DER ZONE FÜR
WAREN MIT ZONENURSPRUNG, DIE
VON EINER AUSSTELLUNG IN EINEM
NICHT-ZONENLAND NACH EINEM MIT-

GLIEDSTAAT VERSANDT WERDEN

DER GEMEINSAME RAT hat,
gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assozi-

ierungs-Übereinkommens,



550 25. Stück — Ausgegeben am 3. Mai 1963 — Nr. 102

BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 3/1963 *) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den Mitgliedstaaten an-
zuwenden.

2. Für die Zwecke dieses Beschlusses sind die
Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 4 des
Assoziierungs-Übereinkommens dort, wo der
Zusammenhang dies erfordert, sinngemäß auf
den Ratsbeschluß Nr. 3/1963 anzuwenden.

3. Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1963 in
Kraft.

*) Der Beschluß Nr. 3/1963 des Rates der Europä-
ischen Freihandelsassoziation, ist unter BGBl. Nr. 101/
1963 verlautbart worden.

Gorbach


